
Auflagen

Qualität der geleisteten kriminalpoli
zeilichen Arbeit und damit eine be
deutende Kennziffer im Prozeß der 
Führung und Leitung der Kriminali
tätsbekämpfung.

Auflagen: 1. staatliche Maßnahme, 
mit der in Form einer verbindlichen 
Entscheidung durch ein staatliches 
Organ gegenüber einem Kombinat, 
Betrieb, einer Einrichtung, Genossen
schaft oder gegenüber einem oder 
mehreren Bürgern erreicht werden 
soll, daß von diesen gesetzliche 
Pflichten erfüllt oder Aufgaben 
durchgeführt werden. Eine A. kann 
sein: eine verpflichtende -> Ver
fügung (z. B. A. im Brandschutz); eine 
Nebenbestimmung zu einer be
günstigenden Verfügung (z. B. bei 
Bau- oder Gewerbegenehmigungen); 
eine deklaratorische Bekräftigung 
einer bereits bestehenden Pflicht 
(z. B. A. zur Reinigung einer öffent
lichen Straße). Eine A. darf nur auf 
der Grundlage von Rechtsvorschrif
ten, die die Befugnisse zur Erteilung 
von A. ausdrücklich vorsehen, aus
gesprochen werden. Der Erlaß einer 
A. ist insbesondere an das Vorliegen 
sachlicher und formeller Vorausset
zungen gebunden. Das sind: die sach
liche und örtliche Zuständigkeit 
sowie das Vorliegen der für maßgeb
lich erklärten rechtserhebiichen Tat
sachen. A. können mündlich oder 
schriftlich erteilt werden. Sie müssen 
eine Rechtsmittelbelehrung enthal
ten. Soweit keine Terminstellung er
folgt, sind sie unverzüglich zu erfül
len. Gesetzliche Befugnisse zur Er
teilung von A. sind insbesondere den 
örtlichen Staatsorganen und staat
lichen Kontrollorganen erteilt. 
2. Pflicht, die entweder das Gericht 
zur Erhöhung der erzieherischen 
Wirksamkeit und effektiven Aus
gestaltung einer Verurteilung bzw. 
Strafaussetzung auf Bewährung und 
darüber hinaus vor allem aber auch

zur Sicherung und wirksamen Ge
staltung der Wiedereingliederung 
auferlegen kann oder die durch den 
Leiter der zuständigen Dienststellen 
der DVP auf der Grundlage einer 
vom Gericht ausgesprochenen Zu
lässigkeit staatlicher -> Kontroll- 
maßnahmen ausgesprochen wird. 
Solche A., die sich je nach vorliegen
dem Sachverhalt und Zielstellung 
ergeben und jeweils differenziert, auf 
die Persönlichkeit des Täters zuge
schnitten zur Anwendung zu bringen 
sind, können sein: Bewährung am 
Arbeitsplatz bzw. Arbeitsplatzbin
dung, Verwendungsgebote für Ar
beitseinkommen und andere Ein
künfte, Umgangsverbot mit bestimm
ten Personen oder Personengruppen, 
Aufenthalts- und Besuchsverbot in 
bzw. für bestimmte Gebiete, Orte 
oder Räumlichkeiten bzw. Erlaub
niseinholung zum Verlassen be
stimmter Aufenthaltsorte, Besitz- und 
Verwendungsverbot für bestimmte 
Gegenstände, Leistung unbezahlter 
gemeinnütziger Arbeit in der Freizeit, 
Aufnahme einer fachärztlichen Be
handlung, Berichterstattungspflicht 
gegenüber dem Gericht, dem Leiter, 
dem Kollektiv oder einem bestimm
ten staatlichen Organ über die Erfül
lung der auferlegten Pflichten.

Auflichtmikroskopie: spezielles An
wendungsgebiet der —» Mikroskopie. 
Im Unterschied zur Durchlichtmikro
skopie erfolgt die Beleuchtung des 
Objektes durch auffallendes oder re
flektiertes Licht.
Die einfachste Anwendung der A. 
stellt das in der Kriminaltechnik in 
fast allen Bereichen verwendete Ste
reomikroskop dar. Dieses Gerät ist 
universell einsetzbar, hat jedoch eine 
begrenzte Vergrößerung, die im all
gemeinen maximal bei 100- bis 
200fach hegt.
Für spezielle Untersuchungen un
durchsichtiger Objekte, wie Metalle,
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